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 m
it Prof. U

lrich Sieberath zur neuen Produktnorm
 Innentüren EN

 14351-2
terview

 m
it Prof. U

lrich Sieberath zur neuen Pro

»
K

oex
isten

zp
h

ase b
eg

in
n

t 
w

oh
l im

 N
ov

em
b

er
2019«

Ende der Koexistenzperiode Zargen und Tür-
blätter gem

einsam
 als Türelem

ent gehandelt 
w

erden, greift die CE-Kennzeichenpflicht ge-
m

äß Bauproduktenverordnung. Entscheidend 
ist aber nicht, dass diese gem

einsam
 geliefert 

w
erden, sondern dies gilt auch, w

enn die 
 Kom

ponenten (siehe Geltungsbereich der 
 DIN

 EN
 14351 Teil 2) getrennt angeliefert w

er-
den, auch von verschiedenen Lieferanten. Das 
heißt, w

enn diese Kom
ponenten eindeutig als 

zusam
m

engehörige Einheit gekennzeichnet 
w

urden, sodass eine Verw
echslung durch 

M
onteur oder Bauherr ausgeschlossen w

er-
den kann. Dies ist vor allem

 im
 Beschlagbe-

reich relevant, da hier unter Bezug auf die 
deutschen Beschlagnorm

en, M
aße und Tole-

ranzen eine Austauschbarkeit sichergestellt 
w

erden kann, ohne die Eigenschaften des CE-
gekennzeichneten Produktes zu verändern. In 
diesem

 Fall m
üssen die Anforderung an die 

Produktqualität sow
ie die Art und W

eise der 
Verw

endung, M
ontage, Einstellung etc. vom

 
H

ersteller einer CE- gekennzeichneten Tür ein-
deutig festgelegt sein. Ich em

pfehle hierzu 
 eine vorgefertigte M

ontagebestätigung als 

BM
: Die N

orm
 ist als DIN

 EN
 veröffentlicht. Ab 

w
ann dürfen bzw

. m
üssen Innentüren m

it dem
 

CE-Zeichen gekennzeichnet w
erden?

Sieberath: Die N
orm

 w
urde als DIN

 EN
 zum

 
Januar 2019 veröffentlicht. N

ach der Veröf-
fentlichung steht die H

arm
onisierung durch 

die Europäische Kom
m

ission an. M
it der Ver-

öffentlichung im
 Europäischen Am

tsblatt 
w

ird die Koexistenzperiode festgelegt, w
äh-

rend der nationale Sonderregelungen w
ie z. B. 

Zulassungen parallel zum
 europäischen Ver-

fahren m
it dem

 CE-Kennzeichen angew
andt 

w
erden können. Sie m

erken an m
einen 

 Ausführungen, hier sind noch einige U
nw

äg-
barkeiten enthalten. Vor allem

 die w
enig 

 einzuschätzende und kaum
 beeinflussbare 

Entscheidungsfrist der Kom
m

ission zur 
 H

arm
onisierung. W

ir gehen aber davon aus, 
dass der N

ovem
ber 2019 der Beginn der 

Koexistenz periode sein w
ird, so w

ie von der 
Kom

m
ission angekündigt. Ab diesem

 Zeit-
punkt sind dann auch die CE-Kennzeichnung 
und der europaw

eite H
andel m

öglich.

BM
: W

elche Angaben sind bei der CE-Kenn-
zeichnung von Standard-Innentüren zu m

a-
chen, sind dafür Prüfnachw

eise erforderlich?
Sieberath: Die Produktnorm

 kennt drei 
 Verw

endungszw
ecke für Innentüren:  Türen in 

Fluchtw
egen,  Türen m

it besonderen Anforde-
rungen, z. B. an den Schall-/W

ärm
eschutz 

oder an die Luftdichtheit. Dazu gehören also 
auch Autom

atiktüren als Drehflügeltüren 
 sow

ie  Türen, die lediglich der Verbindung von 
Räum

en dienen, an die also keine besonderen 
Anforderungen gestellt w

erden.  Diese oft als 

Standard- oder Zim
m

ertüren bezeichneten 
Türen fallen gem

äß Kom
m

issionsentscheid 
zur Ü

berprüfung der Leistungsbeständigkeit 
in das AVCP-System

 4. Diese Fest legung be-
deutet, dass der H

ersteller die notw
endigen 

N
achw

eise dafür selber erstellen darf. H
ierzu 

zählen Aussagen zur Innenraum
em

ission 
(Freisetzung gefährlicher Stoffe), Stoßfestig-
keit bei verglasten Türen m

it Verletzungsrisi-
ko, Angaben zum

 lichten Durchgangsm
aß 

bzgl. der H
öhe sow

ie Aussagen zum
 Brandver-

halten der Bauteile. 

BM
: Die N

orm
 gilt nicht für Zargen und Tür-

blätter, die einzeln im
 H

andel erhältlich sind. 
Bedeutet dies, dass z. B. N

orm
türen, bei denen 

Zargen und Türblätter separat zu erhalten sind, 
kein CE-Zeichen tragen dürfen?
Sieberath: Ja, die N

orm
 regelt betriebsfertige 

Produkte m
it den zugehörigen Baubeschlägen, 

Türschließern, O
berlichtern und Seitenteilen. 

Selbstverständlich auch m
it den w

esentlichen 
Kom

ponenten w
ie Türblätter und Zargen. Da-

m
it ist klar, dass Türblätter oder Zargen alleine 

nicht CE-gekennzeichnet w
erden können. Dies 

bedeutet nicht, dass Zargen und Türblätter 
nicht alleine in den H

andel gelangen dürfen 
bzw

. gehandelt w
erden können. Schließlich ist 

die Zarge oder das Türblatt alleine kein w
e-

sentliches und geregeltes Bauprodukt. 

BM
:  Um

gekehrt bedeutet es dem
nach, dass 

das CE-Zeichen Pflicht w
ird, w

enn Zarge und 
Türblatt gem

einsam
 hergestellt  und ange -

boten w
erden?

Sieberath: Ja, das ist richtig. W
enn nach dem

 

/Professor U
lrich Sieberath ist selber  gelernter Tischler 

und nun nach einem
 technischen Studium

 der  Leiter 
des ift Rosenheim

 und seit m
ehr als 35 Jahren in der 

Fenster-, Fassaden- und G
lasbranche tätig. 

schriftliche Bestä tigung, dass die vorgeschrie-
benen Elem

ente w
irklich verw

endet w
urden. 

BM
:   W

erden Betriebe, die Zargen und Tür -
blätter im

 H
andel kaufen und beim

 Kunden 
m

ontieren, zum
 H

ersteller der Tür und dam
it 

CE-kennzeichnungspflichtig?
Sieberath: N

ein, M
ontagebetriebe, die im

 
 Auftrag des Bauherrn erst am

 Einbauort aus 
einzeln gehandelten Zargen und Blättern ein-
fache Zim

m
ertüren ohne Anforderungen an 

den Schall- oder W
ärm

eschutz zusam
m

en-
bauen, m

üssen diese nicht selber CE-kenn-
zeichnen. Der Bauherr benötigt allerdings 
 einen N

achw
eis der N

orm
alentflam

m
barkeit 

(Vorgabe VV TB, C 2.6.3 bzw
. D 2.2). Zum

 
N

achw
eis des Brandverhaltens können in vie-

len Fällen auch die Festlegungen der EU
-Kom

-
m

ission genutzt w
erden, die auf der W

ebsite 
des DIBt (Rechtsgrundlagen) zu finden sind.

BM
: M

üssen Innentüren erneut gekennzeich-
    

net w
erden, w

enn Tischler und Schreiner diese 
ohne besondere Anforderungen „veredeln“, 
 z. B. durch eine besonders lackierte Türblatt-
O

berfläche, das Einsetzen einer Verglasung 
oder das Anbringen eines Türschließers? 
Sieberath: W

enn der Tischler eine bereits ein-
gebaute Tür verändert, so führt dies zu keiner 
Änderung bestehender CE-Zeichen oder gar 
der Verpflichtung, für eine alte Tür ein neues 
CE-Zeichen zu erstellen. W

enn aber an einem
 

noch zu liefernden Türelem
ent m

it CE-Zeichen
vom

 Tischler Änderungen durchgeführt 
 w

erden, m
uss bew

ertet w
erden, ob diese die 

 deklarierten Eigenschaften und M
erkm

ale 

verändern. W
enn hierzu keine Inform

ationen 
vorliegen, ist im

 Zw
eifelsfall zu verm

uten, 
dass die w

esentlichen M
erkm

ale durch die 
angesprochene Veredelung verändert w

erden. 
Dam

it w
ird der Tischler zum

 H
ersteller, der 

das Produkt in Verkehr bringt. Er unterliegt 
dann auch der Pflicht zur CE-Kennzeichnung. 
Ein praktisches Beispiel w

äre das Brandverhal-
ten oder der Feuerw

iderstand, die bereits 
durch einen Anstrich m

aßgeblich verändert 
w

erden können. Dies gilt ebenso für einge-
setzte Glaselem

ente, die den Schallschutz 
 w

esentlich ändern. W
enn der H

ersteller 

 Ergebnisse seines Zulieferers – also des Türen-
herstellers – als eigene N

achw
eise für die 

 CE-Kennzeichnung verw
enden m

öchte,
braucht er hierzu dessen Einverständnis. 
 Entsprechende H

inw
eise zur gem

einsam
en 

N
utzung von Ergebnissen gibt die N

orm
 in   

Kapitel 6.2.4.

BM
: W

elche Unterstützung bietet das 
 ift  Rosenheim

 an?
Sieberath: Das ift Rosenheim

 bietet alle not-
w

endigen Prüfungen und N
achw

eise an und 
w

ird die Branche durch Schulungen, Publika-
tionen sow

ie einen Praxiskom
m

entar unter-
stützen. Dieser w

ird die N
orm

 sow
ie alle zuge-

D
ie Produktnorm

 für Innentüren D
IN

 EN
 14351-2 steht kurz vor der 

H
arm

onisierung, die eine CE-Kennzeichnung erm
öglicht. Tischler 

 sollten sich frühzeitig m
it dem

 Inhalt der N
orm

 auseinandersetzen, 
um

 bis zur verpflichtenden Einführung im
 N

ovem
ber 2022 fit zu sein. 

H
ierzu haben w

ir den Institutsleiter des  ift Rosenheim
 Prof. U

lrich 
 Sieberath befragt. W

olfgang H
eer, BM

-Redakteur Stefan Kirchner

hörigen Tabellen und norm
ativen Verw

eise im
 

O
riginal enthalten, sodass alle Inform

ationen 
enthalten sind und praktisch erklärt w

erden.

BM
:    W

ird die Brandschutznorm
 EN

 16034 m
it 

der Verabschiedung der DIN
 EN

 14351-2 neu 
angepasst und dam

it die Koexistenzphase der 
Brandschutznorm

 verlängert?
Sieberath: Die Inhalte der EN

 16034 w
erden 

durch das Erscheinen oder die H
arm

onisie-
rung der EN

 14351-2 nicht geändert. W
ie sich 

im
 Zusam

m
enspiel der beiden N

orm
en zur 

CE-Kennzeichnung von Innentüren m
it Feuer- 

oder Rauchschutzeigenschaften die Koexis-
tenzphase der EN

 16034 verlängert, ist 
schw

ierig zu beantw
orten, da diese Entschei-

schw
ierigg zu beantw

orteen, da diese
Entschei

dung in dder H
and derEuuropäischenn

Kom
m

issi-
on liegtgt. Beantragt ist t eine gem

einnschaftliche 
Koexisistenzphase vonn

der EN
 160034 m

it der 
DINN

EN
 14351-2 voon drei Jahrenn. Dies w

ar ein 
Voorrschlag der frannzösischen KKollegen, die imm

 
NN

orm
enausschuuss breite Zusustim

m
ung gefufun-

den hat. Persönnlich rechnee ich dam
it, dasss 

 diesem
 Vorschchlag gefolgt t w

ird.

Die Interview
f

w
fragen stelltteen W

olfgang H
eeer 

und BM
-Redakktetur Stefan KKirchner

»
T

ürblätter oder Z
argen

 kön
n

en
 

n
icht allein

e C
E

-geken
n

zeichn
et

w
erden«

W
esen

tlich
e M

erk
m

ale d
er In

n
en

tü
rn

orm
 

Inhaltliche Unterschiede der drei verschiedenen Anw
endungsfälle von Innentüren

AVCP-System
 (System

 der Bew
ertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit)*

Freisetzung gefährlicher Stoffe (nur bei Freisetzung in die Innenraum
luft)

Stoßfestigkeit (nur bei verglasten Türen m
it Verletzungsrisiko)

H
öhe

Brandverhalten von Bauteilen

Direkter Luftschalldäm
m

ungsindex (nur bei Forderung akustischer Eigenschaften)

Betriebskräfte (nur für autom
atische Vorrichtungen)

W
ärm

edurchgangskoeffizient (nur bei Forderung von W
ärm

edäm
m

eigenschaften)

Luftdurchlässigkeit (nur für Verw
endungszw

ecke, die Luftdurchlässigkeit erfordern)

Dauerhaftigkeit der Luftdurchlässigkeit gegen Alterung/Verschlechterung

Dauerhaftigkeit der Betätigungskräfte (nur für autom
atische Vorrichtungen)

Fähigkeiten zur Freigabe (zum
 Ö

ffnen) (nur bei verriegelten Türen in Fluchtw
egen)

*AVCP 4 (Eigendeklaration durch den H
ersteller); AVCP 3 (Kennw

erte durch eine notifizierte Prüfstelle (npd) erm
ittelt); AVCP 4 + 3 auch in Kom

bination m
öglich; 

AVCP 1  (regelm
äßige Frem

düberw
achung durch eine notifizierte Produktzertifizierungsstelle N

PZ).
Q

uelle: D
IN

 EN
 14351-1 Anhang ZA 
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